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Verhaltensbedingte Kündigung - private Internetnutzung am Arbeitsplatz

 

Orientierungssatz

1. Das Herunterladen und geordnete Speichern umfangreicher pornographischer Dateien ohne
Genehmigung im Rahmen der Nutzung einer betrieblichen Datenverarbeitungsanlage und des
Internetzuganges rechtfertigt eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung. Bei einem derar-
tigen Vorgehen ist der Ausspruch einer Abmahnung entbehrlich.

2. Zu Umfang und Grenzen privater Internetnutzung am Arbeitsplatz.
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